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§ 31 ARHV Rechtshilfe in Strafsachen
gegen osterreichische Staatsburger

ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Ist anzunehmen, dal? die strafbare Handlung, derentwegen von einer auslandischen Behérde um Rechtshilfe
ersucht wird, wegen der Staatsangehorigkeit des Taters oder aus einem anderen Grund der inlandischen
Gerichtsbarkeit unterliegt, so ist der Sachverhalt unabhangig davon, ob die Rechtshilfe gewahrt oder versagt wird,
der zustandigen Staatsanwaltschaft wegen der allfalligen Einleitung eines inlandischen Strafverfahrens
mitzuteilen (8 84 StPO).

2. (2)Ist die Leistung der Rechtshilfe fur ein auslandisches Verfahren gegen einen Osterreichischen Staatsbiirger
gemal § 51 Abs. 1 ARHG unzulassig, so ist dieser vom Gericht von der Anhangigkeit des auslandischen
Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen.

In Kraft seit 01.07.1980 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/84
https://www.jusline.at/gesetz/arhg/paragraf/51
file:///

	§ 31 ARHV Rechtshilfe in Strafsachen gegen österreichische Staatsbürger
	ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung


